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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1971

Norm

ABGB §1165 D

ABGB §1315 I

Rechtssatz

Wer als sogenannter "Generalunternehmer" Fertigteilhäuser auf solche Art vertreibt, daß diese nach einer von ihm

vorgeschriebenen Bauweise unter seiner Aufsicht, jedoch von einem selbständigen Unternehmer auf Grund Vertrages

zwischen diesem und dem Besteller errichtet werden, haftet dem Besteller für diesen Unternehmer als seinen

Besorgungsgehilfen.
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